
An:  Prof. Dr. Julia von Blumenthal 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 
Große Scharrnstraße 59 
D-15230 Frankfurt (Oder)
Fax: +49 335 5534 4305

Widerspruch und
Antrag auf Aussetzung der Vollziehung nach § 80 Abs. 6 VwGO

███████████████████████████████████

a n

der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Große Scharrnstraße 59, D-15230 Frankfurt 
(Oder), vertreten durch die Präsidentin, ebd.,

1. Sachverhalt
Nach mehrfacher Aufforderung meinerseits und Versäumnis der Fristen Ihrerseits erreichte mich am 
23.07.2020 Ihr Gebührenbescheid vom 21.07.2020 (C-I-30/2020) für meine Anfrage nach dem AIG 
Brandenburg.
Für  meine  Anfrage  haben  Sie  die  Hauptsache  durch  Übermittlung  von  Informationen  bereits 
(teilweise) vorweggenommen und  machen  dafür  Gebühren  geltend.  Die  fehlenden  Informationen 
stellen Sie in Aussicht.

2. Widerspruch
Zu den von Ihnen bisher in der Sache des Gebührenbescheides vorgebrachten Argumenten habe ich 
eine  andere  rechtliche Auffassung und  lege  daher Widerspruch  mit den  folgenden  Begründungen 
ein.

2.1 Missachtung der Anforderung eines Kostenvoranschlages
Mein  Antrag  beinhaltete  explizit  die  Formulierung: „Sollte  dieser  Antrag  Ihres  Erachtens
gebührenpflichtig  sein,  bitte  ich  Sie,  mir  dies  vorab  mitzuteilen  und  dabei  die  Höhe  der  Kosten
anzugeben. “
Dieser Aufforderung und auch Voraussetzung meines Antrages sind Sie nicht nachgekommen.
In der Zeitspanne vom  25.02.2020 bis zur Auskunftserteilung wäre es ein leichtes gewesen,  mich 
als Petenten über die zu erwartenden Gebühren zu informieren. Der Sinn und Zweck einer solchen 
Formulierung muss sich Ihnen doch geradezu auf drängen und ist ja gerade, dass ich eine Abwägung 
vornehmen kann und damit nicht von Anfragen nach dem AIG abgeschreckt werde, weil ich  mit 
nicht vorhersehbaren Kosten rechnen muss. Auf meine Einlassung zu genau diesem Thema haben 
Sie nicht geantwortet.

2.2 Höhe der Gebühren
Des weiteren halte ich auch die Höhe der Gebühren für ermessensfehlerhaft.
Dazu  schreibt  die  Landesbeauftragte  für  Datenschutz  und  Akteneinsicht  Brandenburg  in  ihren 
Anwendungshinweisen:
„Zusätzlich zu dem allgemein im Kostenrecht geltenden Äquivalenzprinzip ist nach § 10 Abs. 1  bei
der  Gebührenbemessung  ein besonderer Angemessenheitsgrundsatz zu  beachten,  der  über das
allgemeine,   rechtsstaatliche   Verhältnismäßigkeitsgebot  hinausgeht. Deshalb   ist   eine
kostendeckende  Gebührenerhebung  für  die Akteneinsicht  nicht zulässig.  Die Angemessenheit  der
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Gebühren ist eine unabdingbare Grundlage für die Gewährleistung des Grundrechts auf 

Informationszugang aus Artikel 21 der Landesverfassung. “ 

und  w eiter:

„Auch wenn der Verwaltungsaufwand nicht in voller Höhe geltend gemacht werden kann 

(besonderer Angemessenheitsgrundsatz im Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz), stellt 

sich in der Praxis die Frage, welcher Aufwand der Behörde überhaupt für die Gebührenerhebung 

relevant ist. Subjektive Faktoren sollten hierbei weitgehend ausgeblendet werden, d. h. die Behörde 

sollte sich an einem fiktiven Regelfall orientieren. Dabei ist insbesondere Folgendes zu beachten: 

Der Rechercheaufwand bzw. die Zeit, die eine Behörde für die Suche der zur Einsicht begehrten 

Akten aufwendet, ist vor allem von der Organisation innerhalb der Behörde abhängig. Eine 

unzureichende Aktenführung oder Archivierung sowie die mangelnde Trennung personenbezogener 

von allgemeinen Daten innerhalb einer Akte führen automatisch zu einem höheren tatsächlichen 

Aufwand bei der Suche sowie bei der Aussonderung schutzbedürftiger Daten. Dieser darf in 

keinem Fall in Form von Kosten auf den Antragsteller abgewälzt werden. “

Ich  gehe davon  aus, dass im  R ahm en o rden tlicher H ausha ltsp lanung  die von  m ir e rfragte  

In form ationen  in K onteng ruppe  526 vorlieg t. D as „Zusamm en tragen“ d ieser In fo rm ation  ist d aher 

m einer E in schä tzung  nach  quasi „auf K nop fd ru ck “ m öglich .

2,3 B eg ründung  der G ebüh renerhebung

Sie führen  u.a. aus: „Hierbei war zu berücksichtigen, dass die Beantwortung der Anfrage 

mehrfache Nachfragen bei weiteren Beschäftigten erforderlich machte, da die zur Beantwortung 

erforderlichen Informationen nicht gesondert erhoben und zusammengestellt vorhanden waren. “

Ich  habe n ich t nach  In fo rm ationen  gefrag t, d ie e rneut e rhoben  w erden  sollten . M ir ist bewusst, dass 

das A IG  (oder auch IFG  im  A llgem einen ) dazu  ke inen  R ech tsan sp ruch  b ietet. In d iesem  Sinne 

können m ir dafü r auch ke ine  K osten  en tstehen , da ich  d iese L e is tung  be i Ihnen n ich t bean trag t 

habe. W enn Sie also  e ine  so lche  L e is tung  ohne R ücksprache  m it m ir vo rnehm en , geht dies zu Ihren 

L asten  (§242 BGB).

W eiterhin  sind  m ir, w ie  zuvor besch rieben , D efiz ite  in der O rgan isa tion  oder A kten füh rung  der 

B ehörde  n ich t als K osten  aufzuerlegen.

W eiterhin  führen  Sie aus: „Der mit der Beantwortung verbundene Zeitaufwand von zwei 

Zeitstunden und die dabei in Anspruch genommene Arbeitszeit eines Beschäftigten in der 

Entgeltgruppe 13...“

Die E rste llung  der A n tw ort, d ie m ir a lles  andere als kom pliz iert ersche in t, kann  n ich t im  R ahm en 

der G ebüh ren  auf m ich  um geleg t w erden . Ebenso unk la r is t m ir, nachdem  Sie doch  m it so v ielen  

w eite ren  B eschäftig ten  m eh rfach  gesp rochen  haben, w ozu  Sie dann e inen w eite ren  B eschäftig ten  

der E n tge ltg ruppe  13 benötig ten . Ich kann  n ich t e rkennen , in w iefe rn  um fangre iche Schw ärzungen 

oder V eränderungen  von  Info rm ationen  überhaup t von  N öten  w aren.

W ie zuvor ebenso  erw ähn t, gehe ich  davon  aus, dass im  R ahm en o rden tlicher H ausha ltsp lanung  die 

von  m ir  e rfrag te  In fo rm ationen  in K ontengruppe  526 vorlieg t. D as „Zusamm en tragen“ d ieser 

In form ation  ist d aher m einer E inschä tzung  nach  quasi „au f K nop fd ruck“ m öglich .

3. Antrag auf Aussetzung der Vollziehung

D ie von  Ihnen  e rhobenen  G ebüh ren  sind  ke ine  G ebühren  im  Sinne § 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO .

Ich bean trage  bei Ihnen  die A usse tzung  der Vollziehung Ihres G ebüh renbescheides vom  21 .07 .2020  

(C -I-30 /2020 ) und  e rw arte  eine en tsp rechende  A n tw ort m eines A n trages innerhalb  angem essener 

F rist m it sach licher B eg ründung , d ie sich  auch  au f B asis Ih re r Z ah lungsfris t von  2 W ochen ergibt; 

a lso  davor bzw . vo r e iner V o llziehungsanordnung  Ihrerseits liegen  muss.
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Ich  beabsichtige  die  Zahlung  nicht  vorzunehmen,  da  diese  gegen  geltendes  Recht  verstößt.  Der 
weitere Rechtsweg ist mir eröffnet (§ 80 Abs. 5 VwGO).

Sollten  in  der  Folge  des  Widerspruches  und  der  eventuell  erneuten  Bearbeitung  meiner 
ursprünglichen  Anfrage  Gebühren  anfallen,  so  bitte  ich  auch  in  diesem  Fall,  mir  dies  vorab 
mitzuteilen und dabei die Höhe anzugeben.
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